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Rundschreiben des LBVS Nr. 62/06/2000 
 
Förderrichtlinie 99 zur Stadterneuerung - Rationalisierung des Förderverfahrens  
Verzicht auf Vorlage der Mittelspezifikation 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit den Rundschreiben Nr. 22/05/99 und 22/07/99 wurden Sie darüber informiert, dass nach 
erfolgreicher Umsetzung der geänderten Förderverfahren auf die Vorlage des bisher Anwendung 
findenden Formulars “Spezifizierung des Mittelabrufes” verzichtet werden kann.  
 
Im Ergebnis der dazu geführten Abstimmungen mit dem MSWV ist nunmehr die Einreichung dieses 
Formulars nicht mehr notwendig. Die Anforderung zur Auszahlung von Fördermitteln kann zukünftig nur 
noch dann bearbeitet werden, wenn das mit Rundschreiben Nr. 22/07/99 eingeführte 
Anforderungsformular verwendet wird (in der Anlage nochmals beigefügt). Dieses Verfahren besitzt für 
alle Förderprogramme, die auf Grundlage der Förderrichtlinie 1999 zur Stadterneuerung durchgeführt 
werden, mit sofortiger Wirkung Gültigkeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
(Pfaff) 
 
Dieses Rundschreiben wurde maschinell erstellt und ist gem. § 37 (4) VwVfG Bbg. ohne Unterschrift gültig 
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